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SUB V nimmt zu dem Bebauungsplan wre folgt Stellung:

Bodensch utz

Aus Sicht des Bodenschutzes wrrd die Verdichtung der Bebauung in der bestehenden Siedlung
am Eselsberg begrüßt.

F.rlnende Anronln.Jpn rrn.l trnrrtorlnnon yyg;f en ZUm BebaUtrnnsnlan erhohen'",yt' ulrl4vlll uLuuuurryJPlqrrgrrlvuEll.

1. Bei allen Planungs- und Baumaßnahmen sind die Grundsätze des sparsamen Bodenum-
gangs zu berucksichtigen (vergleiche dazu z. B g + Bundes-Bodenschutzgesetz, 51 und 5
202 Baugesetzbuch, I 1 und 5 2 Naturschutzgesetz).

Der anfallende Baugrubenaushub muss getrennt nach Ober- und Unterboden im Bebau-
ungsplangebiet verbleiben und ist bei Geländegestaltungen, Rekultivierungsmaßnahmen
und landschaftsgestalterrschen IVlaßnahmen fachgerecht wieder zu verwenden

tst eine Wiederverwendung des anfallenden Bodenabtrages im Bebauungsplangebiet nicht
möglich, dann muss dieses unbeiastete und kulturfähige Material im Landschaftsbau, bei
Rekultivierungsmaßnahmen im Bererch öffentlicher Baumaßnahmen oder zur landwirt-
schaftlichen Bodenverbesserung verwendet werden.

Beim Ausbau, bei der Zwischenlagerung und beim Einbau von Ober- und Unterboden sind
die Hinweise aus der lnformationsschrift ,, Erhaltung f ruchtbaren, kulturfähigen Bodens bei
der Flächeninansnruchnahme" zu beachten.

Verunreinigtes Aushubmaterial ist entsprechend seiner Belastung ordnungsgemäß auf
daf i\r zt tnol:sconen l ^lr^^^ "^'+^n ad,ar tt r antcnrnanuorur 4uvsro))srrsr I Arld9€il Lu vctvvgt Ltrtl uuct zu crlt)\Jtgc|.
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Arbeits- und Umweltschutz

Gegen den Bebauungsplan ergeben srch aus fachtechnischer Sicht keine Einwände.

Natu rsch utz

Bei der betroffenen Fläche handelt es srch um einen Teilbereich des geschützten Grünbestandes
(GG) Ulm, Nr. 1 ,,Grünzone am Weinbergweg", betroffen ist eine Rasenfläche mit Fußweqen
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und mehreren Solitärbäumen auf der Fläche verteilt, zwei davon großkronige, ältere Exemplare,
die beiden anderen jüngere Bäume.

Die Rasenfläche ist faunistisch oder floristisch von geringer Bedeutung, allerdings trägt der ge-
samte geschützte Grünbestand zur Naherholung und zu einem positiven Landschaftsbild inner-
halb des besiedelten Bereichs bei.

Wir weisen darauf hin, dass die überplanung dieses geschützten Grünbestandes einen Eingriff
im lnnenbereich dar.t"llt rlar : rcnonlirhgn werden muSs (BverwG, Urt. V. 31.08.2000 - 4 CN
6 99)

Deshalb sollten in den Außenanlagen des geplanten Mehrgenerationenhauses wieder Groß-
bäume gepflanzt werden, um zumrndest einen Teil der ursprünglichen Erholungswirkung und
der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts wiederherzustellen.
Def tangieft geSChUtZte GfünbeStand Wir.l n:rh R:r{ortinctollrrnn ontcnrorhon :hnoinr'lort

Die bestehenden Bäume dürfen nur außerhalb der Vegetationszeit gefällt werden, um arten-
schutzrechtliche Probleme zu vermeiden

Wir weisen darauf hin, dass die derzeit bestehende Wegeverbindung (Nord- 5üdachse) sinnvoll
fur die Bewohner ist und qof . aufrechterhalten bleiben sollte.

Desweiteren befindet sich nördlich der Kindertagesstätte auf Flurstück 6117 , Gemarkung Ulm,
Flur Ulm ein ca. 200 m2 großer Lagerplatz für Baum- und Strauchschnitt, der derzeitig auch uber
besagtes Wegenetz erschlossen wird. Über die Zukunft dieses Platzes wird wohl EBU entschei-
den mussen.

Aus dem Aufgabenbereich Altlasten und Wasserrecht werdep lroino Finrnrpnd'nnan noripn don
Bebauungsplan erhoben.
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